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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in öffentlicher Sitzung am 22.03.2018 
den Bebauungsplan „Wolfsacker“ Nr. 126 
in Crailsheim nach § 10 Abs. 1 BauGB 
und die zusammen mit dem Bebau-
ungsplan aufgestellten örtlichen Bau-
vorschriKen als jeweils getrennte Sat-
zung beschlossen. Maßgebend ist der 
Bebauungsplan vom 23.01.2018. Es gilt 
die Begründung, die örtlichen Bauvor-
schriKen sowie der TexUeil jeweils vom 
23.01.2018.
Der Geltungsbereich der Satzung ergibt 
sich aus dem abgedruckten Planaus-
schniU.
Die oben genannten Unterlagen wer-
den bei der Stadtverwaltung Crails-
heim, Ressort Stadtentwicklung, Neu-
bau, 1. Stock, Zimmer 1.27, Marktplatz 1, 
74564 Crailsheim während der üblichen 
Sprechzeiten der Verwaltung zur Ein-
sicht für jedermann bereitgehalten und 
können auch im Internet unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwick-
lung (siehe Bauleitplanung/Rechtsver-
bindliche Flächennutzungs- und Be-
bauungspläne) abgerufen werden.
AuskünKe nach § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
über den Inhalt des Bebauungsplans, 
die hierzu erstellten Gutachten, die 
angegebenen DIN-Vorschriften und 
sonstigen Regelwerke werden an der 
genannten Stelle erteilt.

Hinweis für Mängel und Geltendma-

chung von Entschädigungsansprü-

chen:

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-WürUemberg gilt die Sat-
zung – sofern sie unter der Verletzung 
von Verfahrens- und FormvorschriKen 
der Gemeindeordnung oder von Be-
stimmungen, die aufgrund der Gemein-
deordnung ergangen sind, – ein Jahr 
nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn die VorschriKen 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden 
sind, der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder 

wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder FormvorschriK 
gegenüber der Stadt Crailsheim unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriKlich 
oder elektronisch geltend gemacht wor-
den ist.
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 
2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der Jahres-
frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.
Auf die VorschriKen des § 44 Absatz 3 
Satz 1 und 2 BauGB über die Geltend-
machung von Planungsentschädi-
gungsansprüchen durch Antrag an den 
Entschädigungspflichtigen (§ 43 
BauGB) im Falle der in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile und auf das nach § 44 Absatz 4 
BauGB mögliche Erlöschen der An-
sprüche, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und FormvorschriKen, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der VorschriKen 
über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.
Der Bebauungsplan als Satzung triU 
mit dieser amtlichen Bekanntmachung 
in KraK (vgl. § 10 Abs.3 BauGB).

Crailsheim, 17.05.2023
gez. Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister
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